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Sehr geehrte Betriebsinhaber und Fachkräfte,

durch die 47. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften werden Sie in 
Ihrem Arbeitsablauf mit einigen notwendigen Änderungen in der Prozessstruktur des Betrie-
bes konfrontiert. Auch werden evtl. Fragen seitens Ihrer Kunden, Kollegen und Mitarbeiter 
an Sie gerichtet werden.

Um hier professionell und auf rechtlich einwandfreier Basis antworten zu können, haben wir 
Fragen, die von Ihnen bei unseren regionalen Innungsveranstaltungen mit insgesamt über 
1100 teilnehmenden Betriebsangehörigen der bayerischen Kfz-Betriebe gestellt wurden, in 
dieser Broschüre zusammengefasst und beantwortet. 

Sie finden zwischen den jeweiligen Fragen und Antworten stets den Auszug aus dem Gesetz, 
der Richtlinie oder dem Verkehrsblatt, so dass Sie bei anschließenden Diskussionen gute  
Argumente haben.

Diese Auflistung wird bei Bedarf in den nächsten Wochen noch erweitert werden.   

Ihre Kfz-Innung

Stand: Juli 2012



Frage 1	A bgelaufene HU bei stillgelegten Fahrzeugen –  
greift auch da die 1,2 Regelung bei mehr als 3 Monaten?

Anlage VIII
2.7 Die Untersuchungspflicht ruht während der Zeit, in der Fahrzeuge durch einen entspre-
chenden Vermerk der Zulassungsbehörde in der Zulassungsbescheinigung Teil I und durch 
Entstempelung des Kennzeichens außer Betrieb gesetzt worden sind. War vor oder in dieser 
Zeit eine Hauptuntersuchung oder eine Sicherheitsprüfung durchzuführen, so ist die Haupt-
untersuchung oder Sicherheitsprüfung bei Wiederinbetriebnahme des Fahrzeugs durchführen zu 
lassen. Waren in dieser Zeit sowohl eine Hauptuntersuchung als auch eine Sicherheitsprüfung 
durchzuführen, so ist eine Hauptuntersuchung verbunden mit einer Sicherheitsprüfung im Um-
fang von Nummer 2.3 der Anlage VIIIa durchführen zu lassen. 

Antwort 	NEIN

Frage 2	 Ist die 8 km/h-Konditionierungsfahrt (betrifft HU/SP) auch im Rahmen der  
Bremsenprüfung (im Rollenprüfstand) zulässig? 

Anlage VIII unter 1.
Die Durchführung der HU erstreckt sich auf das Fahrzeug mit den unter den Nummern 6.1 bis 
6.10 aufgeführten Bauteilen und Systemen. Bei Fahrzeugen mit eigener Bremsanlage hat die 
HU zum Beginn zur Konditionierung und Prüfung der Fahrzeuge eine kurze Fahrt mit einer Ge-
schwindigkeit von mindestens 8 km/h zu beinhalten.

Antwort	NE IN

Frage 3	 Muss die Konditionierungsfahrt vor der Prüfung durchgeführt werden?

Anlage VIII
Bei Fahrzeugen mit eigener Bremsanlage hat die HU zum Beginn zur Konditionierung und 
Prüfung der Fahrzeuge eine kurze Fahrt mit einer Geschwindigkeit von mindestens 8 km/h zu 
beinhalten.

Antwort	 JA

Frage 4	W ie sieht es mit der Überziehung der HU bei Saisonkennzeichen aus?  
Greift der 1,2 Faktor?

Anlage VIII
2.6 Wäre eine Hauptuntersuchung oder Sicherheitsprüfung bei Fahrzeugen, für die ein 
Saisonkennzeichen zugeteilt ist, außerhalb des Betriebszeitraums durchzuführen, so ist 
die Hauptuntersuchung oder Sicherheitsprüfung im ersten Monat des nächsten Betriebs-
zeitraums durchführen zu lassen. Waren außerhalb des Betriebszeitraums sowohl eine Haupt-
untersuchung als auch eine Sicherheitsprüfung durchzuführen, so ist eine Hauptuntersuchung 
verbunden mit einer Sicherheitsprüfung im Umfang von Nummer 2.3 der Anlage VIIIa durchfüh-
ren zu lassen.

Antwort	NE IN - falls Prüfung im ersten Gültigkeitsmonat des Kennzeichens erfolgt.



Frage 5	G eringe Mängel – Wann sind diese zu beheben? 
Gesetzliche Grundlage? Wer ist verantwortlich?

Anlage VIII
3.1.4.2 Er kann für das Fahrzeug, außer bei Untersuchungen nach Nummer 3.1.3, eine Prüfpla-
kette nach Maßgabe des § 29 Absatz 3 Satz 3 zuteilen; der Halter hat die Mängel unverzüg-
lich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats, beheben zu lassen,

Antwort	 Innerhalb eines Monats, i.d.R 30 Tage – der Halter des Kfz.

Frage 6	W elche Untersuchungspunkte sind bei der vertiefenden Untersuchung  
aufgrund der Überziehung über 2 Monate durchzuführen?

StVZO Anlage VIIIa 2.2
Dabei sind die unter den Nummern 6.1 bis 6.10 jeweils zu treffenden Ergänzungsuntersuchungen 
dann zu erweitern, wenn dies zur Feststellung der Verkehrssicherheit, Umweltverträglichkeit und 
Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeugs erforderlich ist, sowie bei Überschreitungen des Vorführter-
mins zur HU um mehr als zwei Monate. 

Antwort	 Folgende Aufgaben sind aus 6.1 – 6.10 (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 
zu erfüllen:
Gesamtanlage Bremse 	 (6.1)	 Funktion des automatischen Blockierverhinderers
	 Auflaufeinrichtung		  Ausführung
	S teuer-/Regeleinrichtung		  Funktion des Bremskraftverstärkers, Drucksicherungsprüfung
	 Radbremse		  Funktion der Nachstelleinrichtung, Einstellung, Ausführung
Gesamtanlage Lenkanlage 	 (6.2)	
	 Betätigungseinrichtungen		  Lenkkräfte – Auffälligkeit, Zulässigkeit
	 Lenkhilfe		  Dichtheit, Zustand
Verglasung/Scheiben 	 (6.3)	 Ausführung, Zulässigkeit
Rückspiegel 		  (6.3)	 Beeinträchtigung der Sicht
Lichttechnische Einrichtungen 	 (6.4)	
	S cheinwerfer + Leuchten		  Prüfzeichen, Blinkfrequenz, Anbaumaße
	 Rückstrahler		  Prüfzeichen, Anbaumaße
	 Leitungen		  Verlegung, Absicherung
Achsen, Rad/Reifen, Aufhängung 	(6.5)	
	 Achsen		  Art und Qualität der Reparaturausführung
	 Federn Stabi 		  Zulässigkeit
	H ydropneumatische Federung 	 Funktion
Rahmen, Fahrgestell, Aufbau 	 (6.6)	
	 Mech. Verbindungseinrichtungen	 Ausführung, Zulässigkeit
	H eizung (nicht kühlmittelgespeist)	 Prüf- und Austauschfristen
Sonstige Ausstattung 	 (6.7)	
	 Airbag		E  inhaltung der herstellerseitig vorgegebenen Austauschfrist
	 Geschwindigkeitsmesser		  Genauigkeit
	 Geschwindigkeitsbegrenzer 		 Manipulationssicherheit
Umweltbelastung 	 (6.8)	
	S challdämpferanlage		  Messung Standgeräusch + Fahrgeräusch
	 Gasanlage		  Kennzeichnung der Bauteile
Gewerbl. Personen-Beförderung 	 (6.9)	
	S itz-/Steh-/Liegeplätze, Durchgänge	 Übereinstimmung mit Angaben auf Schild
	 Ziel-/ Streckenschild / Taxischild	 Funktion der Beleuchtungseinrichtung
Fzg.-Identifizierung/-Einstufung 	 (6.10)	
	 Fabrikschild		  Übereinstimmung mit den Fahrzeugpapieren
	N achweise der Übereinstimmung mit 	
	 Vorgaben der RiLi 96/53/EG		 Fahrzeugmaße



Frage 7	W arum ist der Plakettenwert bei der Diesel-AU anzuwenden?

VerkBl 10/2012 vom 31.Mai 2012
3. Die Richtlinie für die Durchführung der Untersuchung der Abgase von Kfz nach NO 4.8.2. An-
lage VIIIa StVZO und für die Durchführung von AU an Kfz nach §47a StVZO vom 07. April 2008 
ist ab dem 01.07.2012 nicht mehr anzuwenden
VerkBl 10/2012 vom 31.Mai 2012, S. 333/334
2.2.Solldaten des Fahrzeugherstellers
Die Herstellervorgaben müssen mindestens diese zu Grunde zu legenden Solldaten einhal-
ten ...
2. Untersuchungsverfahren für Kfz mit Kompressionszündungsmotoren
Rauchgastrübung:
Korrigierter Absorptionskoeffizient auf dem Herstellerschild am Fahrzeug (Plakettenwert) 
** ansonsten (</= 2,5 bzw. 1,5)
** Ist er Plakettenwert nicht verfügbar oder ist technisch begründet, dass er nicht anzu-
wenden ist, gilt der vom Hersteller für das Kfz vorgegebene Sollwert.
2010/48/EU – 8.2.2.2.

a)	Bei Fahrzeugen, die nach dem in den einschlägigen Vorschriften [8] genannten Datum erst-
mals zugelassen oder in Betrieb genommen wurden: Abgastrübung übersteigt das auf dem 
Herstellerschild am Fahrzeug angegebene Maß.

b)	Sofern diese Information nicht verfügbar ist oder die einschlägigen Vorschriften [8] die Ver-
wendung von Referenzwerten nicht erlauben: Saugmotoren: 2,5 m-1,Turbomotoren: 3,0 m-1, 
bzw. bei in den einschlägigen Vorschriften [8] definierten oder nach dem darin genannten 
Datum erstmals zugelassenen oder in Betrieb genommenen Fahrzeugen: [8]1,5 m-1. [7].

[8] „Vorschriften“ bzw. „vorschriftsgemäß“ bezieht sich auf die Typgenehmigungsvorschriften 
zum Zeitpunkt der Genehmigung, Erstzulassung oder Erstinbetriebnahme sowie auf Nachrüstbe-
stimmungen oder nationale Vorschriften des Zulassungsstaats.
[7] Fahrzeuge, deren Typgenehmigung entsprechend den Grenzwerten in Zeile B der Tabelle in 
Anhang I Abschnitt 5.3.1.4 der Richtlinie 70/220/EWG in der durch die Richtlinie 98/69/EG 
oder später geänderten Fassung bzw. in Zeile B1, B2 oder C der Tabelle in Anhang I Abschnitt 
6.2.1 der Richtlinie 88/77/EWG in der durch die Richtlinie 1999/96/EG oder später geänderten 
Fassung erteilt wurde oder die nach dem 1. Juli 2008 erstmals zugelassen oder in Betrieb ge-
nommen wurden.

Antwort	 Der Grenzwert für die Rauchgastrübung ist wie folgt anzusetzen:

	 a.	Plakettenwert vom Fahrzeug und damit ggf. die Solldaten überschreiben 
 	 (beim Überschreiben unter Bemerkungen eintragen „Trübungswert wegen  
	 abweichendem Plakettenwert von ... auf ... geändert laut 2010/48/EU“)

	 b.	Falls kein Plakettenwert vorhanden, die Herstellerdaten verwenden

	 c.	Falls kein Plakettenwert und keine Herstellervorgaben, dann gesetzliche  
	G renzwerte mit 2,5m-1 bis EZ 01.10.2006 und 1,5m-1 ab EZ 01.10.2006



Frage 8	W elche Fälligkeit ist bei einer erfolgreich bestandenen AU auf der Bescheini-
gung einzutragen?

VerkBl. 2012/10 S. 357
Muster einer AU-Bescheinigung
„Monat, Jahr des Ablaufs der Frist für die nächste AU [--] (Angabe entfällt)“

Antwort	E s ist keine Fälligkeit anzugeben, sofern der Zeitpunkt der HU nicht definitiv 
bestimmbar ist.

Frage 9	W ird ein Fußkraftmesser für die Bremsprüfung benötigt?

VerkBl 11/2012 S.385 Betriebsausstattung
25. Einrichtung für die Systemdatenprüfung und/oder Prüfungen über die elektrische Fahr-
      zeugschnittstelle
26. Fußkraftmessgerät als Ausstattung gefordert, falls 25. nicht vorhanden

Antwort	 JA - falls Prüfdaten nach Bremsbezugskräften vorhanden und keine Prüfung 
mittels elektrischem Auslesegerät möglich. 

Frage 10	Auf welcher Rechtsbasis wird der Führerschein bei der SP gefordert?

VerkBl 11/2012 S.442 -2.6.
Zu Beginn der SP-Durchführung am Kfz ist eine kurze Fahrt von mindestens 8km/h von der ver-
antwortlichen Person, durchführender Fachkraft oder amtlich anerkannter Sachverständiger , 
Prüfer bzw. Prüf-Ingenieur, die im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind, durchzuführen.
Nr.111 – Anerkennungsrichtlinie
... einen Nachweis, dass eine für die Durchführung der SP verantwortliche Person oder eine Fach-
kraft im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse C/CE ist und kein Fahrverbot besteht. SP 
dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn die o.g. Person in der Betriebsstätte anwesend ist.

Antwort	 SP-Richtlinie + Nachweispflicht bei Betriebsprüfungen 

Frage 11	Wie ist mit Tankfahrzeugen/Gefahrguttransportern bei der SP/Reparatur/
Bremsprüfung zu verfahren?

BGI857:
„Besonders wichtig: Die Entscheidung, ob ein Tankfahrzeug in Werkstatt- oder Pflegeräume ein-
fahren darf, ist von dem vor Ort Verantwortlichen zu treffen. Hierzu bedarf es detaillierter An-
gaben des Fahrzeugführers über die zuletzt transportierten Ladegüter anhand des Beförderungs-
papiers des letzten Ladegutes. Siehe Absatz 5.4.1.1.6 ADR. Wenn es sich dabei um Produkte der 
Gefahrklassen AI/All handelt, sind Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden und Explosionen 
erforderlich. Die Instandhaltung ist nicht die Aufgabe des Fahrzeugführers, sondern der hierfür 
eingewiesenen und qualifizierten Personen. Deshalb soll der Fahrzeugführer es mit Kontrollarbei-
ten, zum Beispiel dem Feststellen der Ölstände, bewenden lassen.“

Antwort	E igenentscheidung des Unternehmers –  
Die Berufsgenossenschaft erwartet Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden 
und Explosionen



Frage 12	Ist für die Konditionierungsfahrt bei einem Omnibus (KOM) eine Fahrerlaub-
nis der Klasse D1, D1E, D/DE notwendig?

Fahrerlaubnisverordnung §6 Abs.4:
Fahrerlaubnisse der Klassen C, C1, CE oder C1E berechtigen im Inland auch zum Führen von 
Kraftomnibussen - gegebenenfalls mit Anhänger - mit einer entsprechenden zulässigen Gesamt-
masse und ohne Fahrgäste, wenn die Fahrten lediglich zur Überprüfung des technischen 
Zustands des Fahrzeugs dienen.

Antwort	 Nein, die Fahrerlaubnis für die Klassen C/CE ist hierfür ausreichend.

Frage 13	Muss mit Anhängern eine Konditionierungsfahrt durchgeführt werden?

VerkBl. 2012/11 S. 442 2.6
...soweit durchführbar sind solche Fahrten auch mit den zur SP vorgestellten Anhängern durch-
zuführen

Antwort	 Nein, eine Konditionierungsfahrt ist nicht verpflichtend durchzuführen.

Frage 14	Muss ein SP-Betrieb als Betriebsausstattung eine Grenzwertlehre zur Prüfung 
von Kupplungskugeln der Anhängevorrichtung selbst vorhalten?

Anlage VIIId StVZO 
3.1. Die Mindestanforderungen an Untersuchungsstellen ergeben sich aus der Tabelle am 
Ende dieser Anlage
4.1 An Prüfstützpunkten und Prüfplätzen ist eine ständige Ausstattung mit den nach Nummer 
3.1 vorgeschriebenen und in der Tabelle unter den Nummern 5, 6, 10, 12 bis 15 und 17 bis 
26 bis 25 aufgeführten Prüfgeräten dann entbehrlich, wenn sichergestellt ist, dass die für die 
jeweiligen Untersuchungen/Prüfungen notwendigen Geräte von den durchführenden Personen 
mitgeführt und bei HU, SP, AU, AUK und GWP eingesetzt werden.
Ausstattung und bauliche Gegebenheiten von Untersuchungsstellen, Mess- und Prüfgeräte zu 
Nummer 3:
13: Lehren für die Überprüfung von Kupplungskugeln

Antwort	 Ja, nur der PSP kann hier mit durch den externen Prüfer mitgebrachtem Werk-
zeug arbeiten.

Frage 15	Muss die Betriebsbemse bei der SP ausschließlich mit Bezugsbremskräften 
statt mit Hochrechnung geprüft werden?

Anlage VIII
3.2.5.2.15. Dokumentation der gemessenen Bezugswerte (Referenzwerte, Druckwerte, Betäti-
gungskräfte) oder, wenn diese nicht vorliegen, die Bremswerte der Betriebs- und Feststellbremse 
und die daraus ermittelten Abbremsungen
VerkBl. 2012/11 S. 448 2. Anlage Durchführungs-Rili SP
2.1. Die Einhaltung der vom Hersteller ...angegebenen Bezugsbremskräfte ... ist nachzuweisen.
2.2. Die nach 2.1 angegebenen Werte werden von der zentralen Stellen nach VIIIe bereitgestellt 
(Anm. FSD)



2.3. Liegen keine vor, ist die Mindestabbremsung nach 6. nachzuweisen.

	  
Ist dies nicht möglich, kann mittels Ein-Punkt–Hochrechnung die Mindestabbremsung nachge-
wiesen werden.

Antwort	 Nein:
1. Bremsbezugskräfte ermitteln 
2. Falls keine Vorgabewerte mittels FSD, dann Mindestabbremsung nach  
    Tabelle 
3. Wenn keine Werte vorhanden, dann Einpunkt-Hochrechnung mit Mindest- 
    bremsdruck ≥ 1,7 bar

Frage 16	Muss der durchführende Mitarbeiter des Betriebes bei der SP bei der Kondi-
tionierungsfahrt mit einem Gefahrgutfahrzeug eine entsprechende Bescheini-
gung besitzen?

GGAV- Ausnahme 31:
Prüfungsfahrten bei technischen Untersuchungen
1 Abweichend von § 1 Absatz 3 Nummer 1 der GGVSEB in Verbindung mit Unterabschnitt 8.2.1.1 
ADR müssen die nach § 14 Absatz 4 und 5 der GGVSEB zuständigen Sachverständigen und die 
Mitarbeiter der Technischen Dienste nicht im Besitz einer Bescheinigung über die Fahrzeug-
führerschulung sein, wenn die nachfolgenden Bestimmungen eingehalten werden.
2 Bei Prüfungsfahrten im Zusammenhang mit der Durchführung von Untersuchungen nach den 
§§ 19, 21, 29 und 47a der StVZO sowie technischen Untersuchungen gemäß Teil 9 ADR müssen 
die Personen von einem Fahrzeugführer begleitet werden, der im Besitz der vorgenannten 
Bescheinigung ist. Dieser Fahrzeugführer ist verantwortlich für die Einhaltung der Gefahrgut-
vorschriften im Sinne der §§ 28 und 29 Absätze 1 bis 4 der GGVSEB.
3 Befristung
Die Ausnahme ist bis zum 30. Juni 2015 befristet.

Antwort	NE IN – Der eigentliche Fahrzeugführer mit gültiger Bescheinigung muss aber 
als Beifahrer dabei sein.



Frage 17 welche Systeme sind bei der Systemdaten- bzw. Schnittstellenprüfung 
zu prüfen?

VerkBl 11/2012 s.453 -2. sicherheits- und umweltrelevante systeme, die Folgendes bewirken/
dort eingreifen
a. Abbremsung
b. Längs-, quer- und gierdynamische stabilisierungshilfen
c. Festhalten des Fahrzeuges
d. Richtungsänderung
e. Änderung der intensität der Fahrbahnausleuchtung
f. Änderung des signalbildes der Lichttechnischen einrichtungen des Fahrzeuges
g. Festhalten und/oder Abstützen von Verkehrsteilnehmern
h. sicherung des Überlebens von Verkehrsteilnehmern
i. Verhinderung der Fehlauslösung von schutzvorrichtungen für Verkehrsteilnehmer
j. Veränderung des Federungs- und Dämpfungsverhaltens
k. Kontrolle und Regulierung des Reifenluftdruckes
l. Veränderung der Luftleiteinrichtung
m. elektrisches Antriebskonzept zum Fahrzeugantrieb
n. Verbesserung und Verstärkung der sichtverhältnisse

antwort Sicheheitsrelevante und umweltrelevante Systeme laut beispielliste 
(Quelle Verkblatt 11/2012)

 





siehe auch nächste seite!



 zusätzlich bei Lkw, KOM, anhänger, LOFz, Quad:


